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Grenzen der Flurstücke 9/1 in der Gemeinde Dresden, Gemarkung 
Rossendorf sollen durch eine Katastervermessung nach § 16 des 
Gesetzes über das amtliche Vermessungswesen und das Liegen-
schaftskataster im Freistaat Sachsen ((Sächsisches Vermessungs- und 
Katastergesetz - SächsVermKatG) vom 29. Januar 2008 (SächsGVBl. 
S. 138, 148), das zuletzt durch Artikel 15 der Verordnung vom 12. April 
2021 (SächsGVBl. S. 517) geändert worden ist, bestimmt werden. Die 
Grenzbestimmung ist ein Verwaltungsverfahren im Sinne des Ver-
waltungsverfahrensgesetzes.
Die Eigentümer der o. g. Flurstücke sind Beteiligte des Verwaltungsver-
fahrens. Der Grenztermin ist die im § 28 des Verwaltungsverfahrens-
gesetzes vorgesehene Anhörung Beteiligter zu den entscheidungs-
erheblichen Tatsachen. Dabei wird der ermittelte Grenzverlauf an Ort 
und Stelle erläutert und vorgewiesen. Im Anschluss gibt es im Rahmen 
des § 16 Abs. 3 des Sächsischen Vermessungs- und Katastergesetzes 
Gelegenheit, sich zum Grenzverlauf zu äußern.
Anlass der Grenzbestimmung ist eine beantragte Katasterver-
messung am Flurstück 40/2. 
Der Grenztermin findet am 19.04.2024 um 8.30 Uhr in Rossendorf, 
Gutsweg 4 statt.
Ich bitte, zum Grenztermin den Personalausweis mitzubringen. Sie 
können sich auch durch einen Bevollmächtigten vertreten lassen. 
Dieser muss seinen Personalausweis und eine vom Eigentümer unter-
schriebene schriftliche Vollmacht vorlegen.
Für den Fall, dass eine Anwesenheit zu dem o. a. Termin nicht möglich 
ist, weise ich vorsorglich darauf hin, dass auch ohne Anwesenheit 
oder der Anwesenheit eines Bevollmächtigten die Flurstücksgrenzen 
bestimmt werden können.
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